
 – PATIENTENINFORMATION – 

Dr. rer. pol. Gabriela Hoppe

Telefon: 05139/9824698

Bankverbindung: Naturheilpraxis Gabriela Hoppe, Sparkasse Hannover (BLZ 250 501 80), Kontonummer 901076414 

Gebührentabelle  
(Stand: 1. Juli 2011) 

Hinweis: Eine Kostenübernahme
gesetzliche Krankenversicherer (

Beihilfefestsetzungsstellen wird im Einzelfall geprüft und erfolgt nicht zwangsläufig. Eine 

Kostenübernahme durch  private Krankenversicherer (PKV) wird sehr unterschiedlich auf 

Basis von Einzelfallprüfungen gehandhabt. Es ist mögli

Kosten nicht oder nur teilweise übernommen werden. Der Anspruch auf Vergütung 

besteht völlig unabhängig von der Kostenübernahme durch gesetzliche, private oder 

Zusatz-Krankenversicherungen. 

Patienten ohne private Versicherung

Die Vergütungshöhe darf frei zwischen Heilpraktiker und Patient vereinbart werden. Wurde 

bei Zustandekommen des Behandlungsvertrags über eine Vergütung nicht gesprochen, 

gilt sie laut BGB dennoch als vereinbart. La

ausgehen, dass sich die Vergütung  im Rahmen der durchschnittlich üblichen Gebühren 

bewegt; im Falle einer Heilpraktikerbehandlung kann von einer Orientierung am 

Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (

Aktuelle Gebührentabelle für Selbstzahler
(Stand: 1. Juli 2011; Achtung: Wochenend

unverbindliches Informationsgespräch (max. 30 Minuten)

Erstanamnese Homöopathie (incl. Fallanalyse und Mittelwahl)

Folgetermin Homöopathie  

Akuttermin Homöopathie 

Schüsslersalzberatung 

EFT-Behandlung 

Laserakupunktur – Eingangstermin 

(incl. Anamnese, Auswahl des Therapieschemas, 

1. Durchführung; je nach Zeitaufwand)

Laserakupunktur für Erwachsene 

(reine Durchführung; je nach Therapieschema

Laserakupunktur für Kinder – Folgetermin

(reine Durchführung; je nach Therapieschema

Kinesiotaping (je nach Materialaufwand)

Schröpfanwendung (Trockenschröpfen, Schröpfmassage)

Massage (je nach Zeitaufwand) 

Telefonische Beratung (je nach Zeitaufwand

Kilometergeld (2 bis 25 km einfache Fahrt) pro gefahrenem km

Kilometergeld (ab 25 km einfache Fahrt) pro gefahrenem km

 

Privatpatienten und Patienten 

Die Gebührenberechnung 

Krankenversicherung erfolgt aufgrund der GebüH von 1985. Die Kosten können daher von 

den für Selbstzahler anfallenden Kosten abweichen.

Hinweis: Die Erfahrung zeigt, dass speziell die Kosten für Laser

auch von der PKV nicht übernommen werden. Bitte erkundigen Sie sich ggf. im Vorfeld 

der Behandlung bei Ihrer Krankenkasse!
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Naturheilpraxis

Kostenübernahme für die Therapie sowie für verordnete Heilmittel durch 

gesetzliche Krankenversicherer (GKV) findet nicht statt. Eine Kostenübernahme durch 

stellen wird im Einzelfall geprüft und erfolgt nicht zwangsläufig. Eine 

Kostenübernahme durch  private Krankenversicherer (PKV) wird sehr unterschiedlich auf 

Basis von Einzelfallprüfungen gehandhabt. Es ist möglich, dass auch von den PKV die 

Kosten nicht oder nur teilweise übernommen werden. Der Anspruch auf Vergütung 

besteht völlig unabhängig von der Kostenübernahme durch gesetzliche, private oder 

Krankenversicherungen.  

Versicherung oder private Zusatz-Krankenversicherung 

darf frei zwischen Heilpraktiker und Patient vereinbart werden. Wurde 

bei Zustandekommen des Behandlungsvertrags über eine Vergütung nicht gesprochen, 

gilt sie laut BGB dennoch als vereinbart. Laut § 612 BGB kann der Patient davon 

sich die Vergütung  im Rahmen der durchschnittlich üblichen Gebühren 

bewegt; im Falle einer Heilpraktikerbehandlung kann von einer Orientierung am 

Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) ausgegangen werden. 

Aktuelle Gebührentabelle für Selbstzahler:  
; Achtung: Wochenend- und Abendtermine sind evtl. mit Aufschlägen verbunden

unverbindliches Informationsgespräch (max. 30 Minuten) 

incl. Fallanalyse und Mittelwahl) 

< 30 Min. 

30-60 Min.

> 60 Min. 

Eingangstermin  

(incl. Anamnese, Auswahl des Therapieschemas, 

je nach Zeitaufwand) 

 – Folgetermin  

; je nach Therapieschema) 

Folgetermin  

; je nach Therapieschema) 

Kinesiotaping (je nach Materialaufwand) 

(Trockenschröpfen, Schröpfmassage) 

 

je nach Zeitaufwand) 

Kilometergeld (2 bis 25 km einfache Fahrt) pro gefahrenem km 

Kilometergeld (ab 25 km einfache Fahrt) pro gefahrenem km 

Privatpatienten und Patienten mit privater Zusatz-Krankenversicherung

 für Privatpatienten und Patienten mit privater Zusatz

Krankenversicherung erfolgt aufgrund der GebüH von 1985. Die Kosten können daher von 

ler anfallenden Kosten abweichen. 

Hinweis: Die Erfahrung zeigt, dass speziell die Kosten für Laserakupunktur

auch von der PKV nicht übernommen werden. Bitte erkundigen Sie sich ggf. im Vorfeld 

der Behandlung bei Ihrer Krankenkasse! 

(je nach Zeitaufwand) 

hoppe.de  

Steuernummer: 16/118/16537 

 

Naturheilpraxis Gabriela Hoppe 

für die Therapie sowie für verordnete Heilmittel durch 

Kostenübernahme durch 

stellen wird im Einzelfall geprüft und erfolgt nicht zwangsläufig. Eine 

Kostenübernahme durch  private Krankenversicherer (PKV) wird sehr unterschiedlich auf 

auch von den PKV die 

Kosten nicht oder nur teilweise übernommen werden. Der Anspruch auf Vergütung 

besteht völlig unabhängig von der Kostenübernahme durch gesetzliche, private oder 

Krankenversicherung  

darf frei zwischen Heilpraktiker und Patient vereinbart werden. Wurde 

bei Zustandekommen des Behandlungsvertrags über eine Vergütung nicht gesprochen, 

ut § 612 BGB kann der Patient davon 

sich die Vergütung  im Rahmen der durchschnittlich üblichen Gebühren 

bewegt; im Falle einer Heilpraktikerbehandlung kann von einer Orientierung am 

) ausgegangen werden.  

und Abendtermine sind evtl. mit Aufschlägen verbunden) 

kostenlos 

120,- Euro 

 30,- Euro 

0 Min. 50,- Euro 

 +15,- Euro je 15 Min.  

75,-  bis 100,- Euro 

20,-  bis 40,- Euro 

15,- bis 30,- Euro 

10,- bis 20,- Euro 

8,- bis 15,- Euro 

25,- bis 50,- Euro 

15,- bis 25,- Euro 

1,25 Euro 

0,25 Euro 

Krankenversicherung 

für Privatpatienten und Patienten mit privater Zusatz-

Krankenversicherung erfolgt aufgrund der GebüH von 1985. Die Kosten können daher von 

akupunkturbehandlungen z.T. 

auch von der PKV nicht übernommen werden. Bitte erkundigen Sie sich ggf. im Vorfeld 


